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Gutachten 
 
 
 
Projektnummer F GB 062/15/05 
  
Auftragsnummer 13031 
  
Projekt B 275 Ranstadt – Ortenberg/Selters 

Neu- bzw. Umbau eines Radweges 
 
hier:   Gründung erforderlich werdender Stützbauwerke 

  
Antragsteller PL 8.10 – Team Planung Gelnhausen 
  
PSP-Element C.0459.17090-00-P3 
  
Lage TK 25 Blatt 5619 Staden, 

TK 25 Blatt 5620 Ortenberg 
 
von ~ R = 34 98 830        H = 55 79 640 
bis  ~ R = 35 02 290        H = 55 78 355 

  
Anlagen 1               Übersichtslageplan mit Angabe der zu untersuchenden Bereiche 

2.1            Lageskizze des zu untersuchenden Bereiches 1 
2.2            Bereich 1: Lage der Schürfe (Team Bau AST Gelnhausen) 
2.3            Einmessung der Terra Control GmbH 
3.1            Lageskizze des zu untersuchenden Bereiches 2 
3.2            Schichtenprofile der Bohrungen B 1 und B 2 
3.3            Bilddokumentation der Bohrungen (Terra Control GmbH) 
4               Probenahmeprotokolle 
5               ALcontrol Laboratories, Prüfbericht-Nr. 12188927 
6.1 – 6.4   Zusammenstellung der abfalltechnischen Beurteilung 
 

  
Verteiler 1 x digital an Antragsteller 
 1 x z.d.A.  
  
  
 



Hessen Mobil  F GB 062/15/05 
Straßen- und Verkehrsmanagement  Seite 2 
Wetzlar 
 
 
 
1   Bauvorhaben und Untersuchungen 
 

1.1  Veranlassung und Beschreibung der Maßnahme 

 

Zwischen Ranstadt und Ortenberg/Selters ist gemäß dem in der Anlage 1 zu findenden Über-

sichtslageplan der Außenstelle (AST) Gelnhausen mit Stand vom Mai 2014 der Neubau eines 

Radweges geplant. Bereichsweise wird der Radweg auf bereits bestehenden, teils umzubauen-

den Wegen verlaufen.  

 

In den in der Anlage 1 gelb umkreisten Abschnitten wird mit derzeitigem Planungsstand die Her-

stellung von Stützbauwerken erforderlich. Das KC Geotechnik in der AST Wetzlar wurde vom 

Team Planung in der AST Gelnhausen beauftragt, Aussagen zur Gründung der Stützbauwerke 

zu machen.  

 

Zum Einen werden Stützbauwerke im Waldbereich zwischen einem Parkplatz und dem Anschluss 

an einen bestehenden Radweg erforderlich (Bereich 1, s. Bild 1). 

 

   Bild 1 

 

 

Im rot markierten Bereich muss für den Bau des geplanten Radweges gemäß der von der AST 

Gelnhausen übermittelten Skizze (s. Bild 2) der Böschungsfuß um etwa 3 m in die bestehende 

Böschung hinein verschoben werden. Um den Abtrag im Böschungsbereich gering zu halten, ist 

der Bau von Stützbauwerken geplant. Angedacht sind von der AST Gelnhausen Gabionenwände. 
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     Bild 2 

 

 

Die bestehende Böschung zeigt sich vorwiegend stark bewachsen (s. Bild 3). 

 

   Bild 3 (Blick aus Richtung Ranstadt kommend) 

 

 

Im zweiten zu untersuchenden Bereich (s. Bild 4) soll der bestehende Radweg (s. Bild 5) verbrei-

tert werden.  

 

   Bild 4 
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   Bild 5 (Blick in Richtung Selters) 

 

 

Da sich nördlich des Radweges am Fuß der anschließenden Böschung ein Graben befindet, wel-

cher möglichst nicht verlegt werden soll, ist geplant, den Radweg in Richtung Straße zu verschie-

ben. Zur Abstützung der Fahrbahn wird der Bau eines Stützbauwerkes erforderlich.  

 

 

Für Aussagen zur Untergrundbeschaffenheit wurden am 15.09.2015 durch die Terra Control 

GmbH im Bereich 1 Schürfe hergestellt sowie zwei Bohrungen im Bereich 2 niedergebracht.  

 

 

1.2  Unterlagen 

 

1.2.1 Topographische Karte TK 25 Blatt 5619 Staden, Ausgabe 1994 

1.2.2 Topographische Karte TK 25 Blatt 5620 Ortenberg, Ausgabe 1995 

1.2.3 Bodenkarte GK 25 Blatt 5619 Staden, Ausgabe 1976 

1.2.4 Geologische Karte GK 25 Blatt 5620 Ortenberg, Ausgabe 1978 

1.2.5 Fachinformationssystem "Grund- und Trinkwasserschutz" des Hessischen Landesamtes 

für Umwelt und Geologie  

1.2.6 Schichtenprofile der Kernbohrungen B 1 und B 2, durchgeführt von der Terra Control 

GmbH am 15.09.15  

1.2.7 Laborergebnisse 

 

 

1.3  Durchgeführte Untersuchungen 

 

Am 15.09.2015 wurden durch die Terra Control GmbH vier Schürfe im Bereich 1 hergestellt sowie 

zwei Bohrungen im Bereich 2 niedergebracht. BDP (Borehole Dynamic Probing) nach DIN 4094-2 

wurden in den Bohrungen B 1 und B 2 durchgeführt. 

 

Die Einmessung der Bohrungen ebenso wie die Bilddokumentation erfolgte durch die Terra 

Control GmbH. 
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Die Schichtenprofile der Bohrungen B 1 und B 2 mit den Einmessdaten finden sich in der Anlage 

3.2, eine Bilddokumentation in der Anlage 3.3. 

 

 

Es wurden zudem Bodenproben zur abfalltechnischen Deklaration anfallender Massen entnom-

men und den ALcontrol Laboratories übergeben. Die detaillierten Untersuchungsergebnisse fin-

den sich in der Anlage 5, deren Bewertung in der Anlage 6. 

 

 

 

2   Darstellung und Beschreibung der Untersuchungsergebnisse 

 

2.1  Untersuchungsgebiet 

 

Eine Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten findet sich im Abschnitt 1. 

 

Laut den im Abschnitt 1.2 genannten Boden- bzw. Geologischen Karten ist im Bereich 1 mit 

Hanglehm auf Basaltverwitterungsgestein, im Bereich 2 mit alluvialen Ablagerungen auf 

Löss/Lösslehm zu rechnen.  

 

Gemäß dem Fachinformationssystem "Grund- und Trinkwasserschutz" des Hessischen 

Landesamtes für Umwelt und Geologie befindet sich die Maßnahme in verschiedenen Zonen 

eines Heilquellenschutzgebietes (s. Bild 6). 

 

 

   
Bild 6 

Bereich 1 

Bereich 2 
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2.2  Baugrund/Aufschlüsse 

 

2.2.1   Beschreibung der Untergrundverhältnisse 

2.2.1.1 Bereich 1 

Im Bereich 1 wurden am 15.09.2015 durch die Terra Control GmbH mittels eines Minibaggers vier 

Schürfe hergestellt. Deren Lage kann den vom Team Bau in Gelnhausen zur Verfügung gestell-

ten Bildern, welche in der Anlage 2.2 zu finden sind, sowie der Anlage 2.3 entnommen werden.  

 

Es zeigte sich folgender Aufbau: 

 

Schurf 1, ~ km 0,790 

bis ~ 0,1 m  Mutterboden (DIN 18196: OU; DIN 18300 Klasse 1) 

bis ~ 0,3 m steiniger, schluffiger Sand (DIN 18196: SU*; DIN 18300 Klasse 4) 

ab ~ 0,3 m Basalttuff (DIN 18300 Klasse 6) 

 

  
Bild 7      Bild 8 
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Schurf 2, ~ km 1,030 

bis ~ 0,1 m  Mutterboden (DIN 18196: OU; DIN 18300 Klasse 1) 

bis ~ 0,4 m steiniger, schluffiger Sand (DIN 18196: SU*; DIN 18300 Klasse 4) 

ab ~ 0,4 m Basalttuff (DIN 18300 Klasse 6) 

 

   
Bild 9      Bild 10 

 

 

 

Schurf 3, ~ km 1,270 

bis ~ 0,1 m  Mutterboden (DIN 18196: OU; DIN 18300 Klasse 1) 

bis ~ 0,2 m steiniger, sandiger bis stark sandiger Schluff von halbfester Konsistenz 

  (DIN 18196: UL - UM; DIN 18300 Klasse 4) 

ab ~ 0,2 m Basalttuff (DIN 18300 Klasse 6) 

 

    
Bild 11   Bild 12 
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Schurf 4, ~ km 1,510 

bis ~ 0,1 m  Mutterboden (DIN 18196: OU; DIN 18300 Klasse 1) 

bis ~ 0,6 m steiniger, sandiger bis stark sandiger Schluff von halbfester Konsistenz 

  (DIN 18196: UL - UM; DIN 18300 Klasse 4) 

ab ~ 0,6 m Basalttuff (DIN 18300 Klasse 6) 

 

 

   
Bild 13     Bild 14 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Minibagger in allen Schürfen nur die Oberfläche des 

Fels angekratzt werden konnte. Für die Ausschreibung sollte davon ausgegangen werden, dass 

der angetroffene leicht lösbare Fels (DIN 18300 Klasse 6) mit zunehmender Tiefe in einen schwer 

lösbaren Fels (DIN 18300 Klasse 7) übergehen kann.  

 

 

2.2.1.2 Bereich 2 

In der Bohrung B 1 zeigten sich unter einer etwa 25 cm dicken Asphaltbefestigung bis etwa 0,5 m 

unter Fahrbahnoberkante (u. FOK) Basalt-Pflastersteine. Bis etwa 0,9 m u. FOK wurden aufge-

füllte sandig und schluffig durchsetzte Steine angetroffen. Im Weiteren zeigte sich bis etwa 1,4 m 

u. FOK ein aufgefüllter sandiger bis stark sandiger Schluff von weicher Konsistenz. Das Ende der 

Auffüllung bildet vermutlich ein Stein, welcher bis etwa 1,5 m u. FOK angetroffen wurde. Im An-

stehenden wurden bis etwa 4 m u. FOK sandige bis stark sandige Schluffe angetroffen, welche 

mit zunehmender Tiefe steinige Anteile aufwiesen. Die Konsistenz des vorgenannten Bodens lag 

bis etwa 1,7 m u. FOK bei weich, mit zunehmender Tiefe bei steif-halbfest. Bis etwa 4,3 m u. FOK 

wurde eine Steinschicht erbohrt, die aufgrund der durchgeführten BDP als sehr locker gelagert 

angesehen werden muss. Bis zum Bohrende bei 5 m u. FOK wurde ein organisch durchsetztes, 

sandiges Schluff-Ton-Gemisch (Auelehm) von weicher Konsistenz angetroffen. Die durchgeführ-

ten BDP lassen eine weich-steife Konsistenz erwarten. 
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In der Bohrung B 2 zeigte sich unter einer etwa 20 cm dicken Asphaltbefestigung bis etwa 0,3 m 

u. FOK ein Basalt-Pflasterstein. Im Bereich der Auffüllung, welche bis etwa 1,7 m u. FOK reicht, 

wurden steinige, sandige Schluffe von steif-halbfester Konsistenz, sandige Schluff-Ton-Gemische 

von steifer Konsistenz sowie Steinlagen angetroffen. Im Anstehenden zeigte sich bis etwa 4,5 m 

u. FOK ein sandiger bis stark sandiger Schluff von weicher Konsistenz. Die bei etwa 4 m u. FOK 

durchgeführten BDP bestätigen vorgenannte Konsistenz. Bis etwa 4,7 m u. FOK wurden Steine, 

bis zur Bohrendtiefe bei 5 m u. FOK wurden organisch durchsetzte, sandige Schluffe von steif-

halbfester Konsistenz erbohrt. Die in diesem Bereich durchgeführten BDP lassen allerdings nur 

weiche Konsistenzen erwarten.  

 

Wasser wurde nach Angabe der Bohrfirma in keiner der durchgeführten Bohrungen angetroffen. 

Für die Bauarbeiten ist allerdings davon auszugehen, dass sich Wasser auf Höhe des angren-

zenden Baches einstellen wird. 

 

 

2.2.2   Laboruntersuchungen KC Geotechnik, Standort Wetzlar 

An den von der Firma Terra Control entnommenen gestörten Proben wurden im Labor des KC 

Geotechnik in Wetzlar die Wassergehalte nach DIN 18121 bestimmt. Die einzelnen Wassergehal-

te finden sich in den Schichtenprofilen in der Anlage 3.2. Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt. 

 

 

 

3   Bewertung der Ergebnisse 

 

3.1  Bodenarten nach DIN 18300/ZTVE-StB 09, DIN 18301 und  

       Bodengruppen gemäß DIN 18196 

 

Die in den Baugrundaufschlüssen angetroffenen Böden lassen sich wie folgt zuordnen: 

 

Klasse 1: Böden der Klasse 1 sind in Form von Mutterboden (DIN 18301: BO 1; DIN 18196: 

OU) auf den anschließenden Böschungen zu erwarten. 

 

Klasse 2: Böden der Klasse 2 wurden zum Untersuchungszeitpunkt in den durchgeführten Boh-

rungen nicht angetroffen.  

 

 Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass grundsätzlich feinkörnige Böden der 

Klasse 4 bei entsprechendem Wasserzutritt eine Konsistenz annehmen können, die 

dann eine Zuordnung zur Bodenklasse 2 nach DIN 18300/ZTVE-StB 09 notwendig 

werden lässt. 
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Klasse 3: Leicht lösbare Böden wurden in den angelieferten Bohrungen nicht angetroffen. Er-

fahrungsgemäß muss allerdings im Bereich von Leitungs- und Kanalgräben mit Bö-

den der Klasse 3 gerechnet werden (DIN 18196: SW, GW; DIN 18301: BN 1). 

 

Klasse 4: Die teils steinig durchsetzten, sandigen Schluffe und Schluff-Ton-Gemische (DIN 

18196: UL – UM, TL – TM; DIN 18301: BB 2 und BB 3 mit Zusatzklasse BS 1) sind 

bei Konsistenzen zwischen weich und halbfest der Klasse 4 nach DIN 18300 zuzu-

ordnen. Gleiches gilt für die mit zunehmender Tiefe angetroffenen organisch durch-

setzten, sandigen Schluffe und Schluff-Ton-Gemische (DIN 18196: OU; DIN 18301: 

BB 2) 

 

 Bei entsprechend hohem Wassergehalt (breiige Konsistenz) sind die vorgenannten 

Böden der Klasse 2 nach DIN 18300 (DIN 18301: BB 1), bei niedrigem Wassergehalt 

(feste Konsistenz) der Klasse 6 nach DIN 18300 (DIN 18301: BB 4) zuzuordnen. 

  

Klasse 5:  Den schwer lösbaren Böden sind die sowohl im Bereich der Auffüllung als auch im 

Anstehenden angetroffenen teils schluffig und sandig durchsetzten Steinlagen (DIN 

18301: BS) zuzuordnen.  

 

Klasse 6: Partiell wurden sowohl im aufgefüllten Bereich als auch im Anstehenden einzelne 

Blöcke mit einem Rauminhalt von über 0,01 m³ bis 0,1 m³ angetroffen. Diese sind der 

Klasse 6 nach DIN 18300 (DIN 18301: BS 3) zuzuordnen. 
 

Sonstiges: Basalt-Pflastersteine 
 

 

 

3.2  Abfalltechnische Beurteilung 

 

Im untersuchten Bereich wurde eine abfallcharakterisierende Probenahme durchgeführt und die 

umweltrelevanten Merkmale untersucht. Die Entnahmestellen, die detaillierten Untersuchungser-

gebnisse, die abfalltechnische Beurteilung und die Hinweise zur Verwertung finden sich in den 

Anlagen 4 bis 6.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die Vermeidung von Ab-

fällen anzustreben ist. Der Abfall sollte daher möglichst innerhalb der Maßnahme verbleiben.  

 

Es erfolgt folgende Beurteilung: 

 

M 1 Bankett B 275:     LAGA Z 2 für Boden 

 

M 2 Bereich 1: Überdeckung:   LAGA Z 1.2 für Boden* 
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M 3 Bereich 1: Basalttuff:    LAGA Z 1.2 für Boden* 

 

M 4 Bereich 2: Dammschüttung bis 1 m u. FOK: LAGA Z 2 für Boden 

 

M 5 Bereich 2: Dammschüttung ab 1 m u. FOK: LAGA Z 1.2 für Boden* 

 

M 6 Bereich 2: Anstehender Boden:  LAGA > Z 2 für Boden* 

 

 

*   Ist eine Verbringung in Tagebauen mit entsprechender geogener Hintergrundbelastung 

    und ohne Berücksichtigung von Chlorid möglich, kann folgende Beurteilung erfolgen: 

 

M 2 Bereich 1: Überdeckung:   LAGA Z 0 für Boden 

 

M 3 Bereich 1: Basalttuff:    LAGA Z 0 für Boden 

 

M 5 Bereich 2 Dammschüttung ab 1 m u. FOK: LAGA Z 1.1 für Boden 

 

M 6 Bereich 2: Anstehender Boden:  LAGA Z 1.1 für Boden 

 

 

Sollte eine Entsorgung auf einer Deponie erfolgen, sind für die Ausschreibung folgende Klassen 

anzunehmen: 

 

M 1 Bankett B 275:     DepV, DK II 

 

M 2 Bereich 1: Überdeckung:   DepV, DK 0 

 

M 3 Bereich 1: Basalttuff:    DepV, DK 0 

 

M 4 Bereich 2: Dammschüttung bis 1 m u. FOK: DepV, DK II 

 

M 5 Bereich 2: Dammschüttung ab 1 m u. FOK: DepV, DK I 

 

M 6 Bereich 2: Anstehender Boden:  DepV, DK 0 

 

 

- keine Deklarationsanalyse:  Ausbauasphalt (AVV-Abfallschlüssel 17 03 02) 

     Basalt-Pflastersteine 
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4   Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise 

 

4.1  Geotechnische Kategorie 

 

Gemäß DIN 1054, Abschnitt 2.1.2, ist die vorgenannte Baumaßnahme in die Geotechnische    

Kategorie 2 einzuordnen. 

 

 

4.2  Allgemeiner Hinweis zur Zustandsform von Böden 

 

Die innerhalb dieses Gutachtens aufgeführten Konsistenzen des Bodens geben dessen Zustand 

zum Zeitpunkt der Untersuchungen wieder. Welche Verhältnisse bei den Bauarbeiten angetroffen 

werden, kann nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden, da der Wassergehalt und somit die 

Konsistenzen und teilweise die Bodenklassen bindiger Böden besonders von den Nieder-

schlagsmengen der vorangegangenen Monate, der Jahreszeit sowie vom dann aktuellen Grund-

wasserstand abhängen. 
 

 

4.3  Gründungstechnische Hinweise 

 

4.3.1   Bereich 1:   Gründung von Gabionenwänden 

Gemäß Angabe der AST Gelnhausen ist im Bereich 1 (skizzenhafte Lage s. Anlage 1 und Bild 1) 

der Bau von Gabionenwänden vorgesehen. Gemäß vorliegender Skizze (s. Bild 2) soll das Bau-

werk etwa 3 m hinter dem derzeitigen Böschungsfuß zum Liegen kommen.  

 

Mit dem zur Verfügung stehenden Minibagger wurde in den durchgeführten Schürfen (s. Ab-

schnitt 2.2.1.1) leicht lösbarer Fels im Bereich zwischen 20 und 60 cm unter Geländeoberkante 

angetroffen. Der angetroffene Fels ist verwitterungsempfindlich und sollte daher nicht steiler als    

1 : 1,5 geneigt werden.  

 

Um Eingriffe in der Böschung gering zu halten wird die Herstellung einer Gabionenwand als sinn-

voll erachtet. Die Gründungssohle muss frostsicher, d.h. ≥ 0,8 m unter zukünftiger Oberkante des 

Radweges zum Liegen kommen. Auf vorgenannter Höhe ist mit leicht lösbarem (DIN 18300 Klas-

se 6) bis hin zu schwer lösbarem Fels (DIN 18300 Klasse 7) zu rechnen. Schwer lösbarer Fels 

der Klasse 7 kann als frostsicher angesehen werden, so dass bei frühzeitigem Antreffen dessel-

ben, die Gründungsebene in Abstimmung mit einem Vertreter des KC Geotechnik angehoben 

werden könnte. Zu erwartende Unebenheiten im Bereich der Auskofferungssohle aufgrund einer 

unregelmäßigen Felsoberkante sind mit einem Magerbeton auszugleichen. Für den Bau einer 

Gabionenwand ist zudem das Merkblatt über Stütz- und Lärmschutzkonstruktionen aus Beton-

elementen, Blockschichtungen oder Gabionen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen im Jahr 2014 zu beachten. 
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Während der Bauarbeiten muss mit zulaufendem Hangwasser gerechnet werden. Dieses ist zu 

fassen und dem Entwässerungssystem der Fahrbahn zuzuführen.  

 

Für die statische Berechnung können für den Basalttuff folgende Werte angesetzt werden: 

 

  Wichte    γk = 24 kN/m³ 

  Ersatzreibungswinkel  ϕ1’k = 35° 

 

  Bemessungswert des Sohlwiderstandes  σR,d = 500 kN/m²  

  
 

Unter Beachtung der Ausführungshinweise ist mit wahrscheinlichen Setzungen in Höhe von 1 cm 

und möglichen Setzungen in Höhe von 2 cm zu rechnen. Bei sorgfältiger Arbeitsweise sind Set-

zungsunterschiede innerhalb der Gründungsebene von etwa 1 cm zu erwarten. 

 

 

 

4.3.2   Bereich 2:   Verbreiterung eines vorhandenen Radweges 

Im Bereich 2 (skizzenhafte Lage s. Anlage 1 und Bild 4) ist vorgesehen, den vorhandenen Rad-

weg in Richtung der B 275 zu verbreitern. Zur Sicherung der B 275 wird die Herstellung eines 

Stützbauwerkes (beispielsweise eine Gabionenwand oder eine Winkelstützwand, deren Fuß in 

den bestehenden Damm einzubinden ist) erforderlich.  

 

Gemäß den durchgeführten Bohrungen B 1 und B 2 (s. Abschnitt 2.2.1.2 und Anlage 3.2) ist im 

Bereich der Dammschüttung mit teils steinig durchsetzten, sandigen Schluffen und Schluff-Ton-

Gemischen sowie mit Steinlagen zu rechnen. Die Konsistenzen der bindigen Böden lagen zum 

Untersuchungszeitpunkt zwischen weich und steif-halbfest. BDP wurden im Bereich der Auffül-

lung durch die Bohrfirma nicht durchgeführt. Im Anstehenden sind sandige bis stark sandige 

Schluffe zu erwarten, welche steinig durchsetzt sein können. Gemäß durchgeführten BDP ist 

vorwiegend mit weichen Konsistenzen zu rechnen.  

 

Aufgrund der auf frostsicherer Gründungsebene zu erwartenden sandigen bis stark sandigen 

Schluffe von weicher Konsistenz wird empfohlen, schon im Zuge der Planung einen mindestens 

0,5 m dicken Bodenaustausch unter der Fundamentunterkante vorzusehen.  

 

Für den Bodenaustausch empfehlen wir die Verwendung eines verwitterungsbeständigen, gut 

abgestuften Steinmaterials der Körnung 0/200 mm mit einem Feinkornanteil ≤ 5 % auf einem 

Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 5. Der Bodenaustausch ist unter einem Lastausbrei-

tungswinkel von 45° verbreitert zu den Fundamentaußenkanten bzw. zu den Gabionen-

außenkanten einzubauen. Der Vliesstoff ist an den Baugrubenwänden bis Oberkante Bodenaus-

tausch seitlich nach oben zu führen. 
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Für die statische Berechnung können bei Gründung entsprechend den vorangegangenen Ausfüh-

rungen auf dem Bodenaustausch folgende Werte angenommen werden: 

 

 Bemessungswert des Sohlwiderstandes  σR,d = 100 kN/m²  

  Sohlreibungswinkel    ϕ’k = 37,5° 

 

 

Bei einer Gründung entsprechend der vorangegangenen Ausführungshinweise ist mit wahr-

scheinlichen Setzungen in Höhe von 2 cm und möglichen Setzungen in Höhe von 4 cm zu rech-

nen. Bei sorgfältiger Arbeitsweise sind Setzungsunterschiede von etwa 1 cm zu erwarten. 

 

Wasser wurde nach Angabe der Bohrfirma nicht angetroffen, ist aber erfahrungsgemäß auf Höhe 

des angrenzenden Bachpegels zu erwarten. Es wird daher empfohlen, für die Bauarbeiten Was-

serhaltungsmaßnahmen in Form eines Pumpensumpfes mit Ringgraben vorzusehen.  

 

Für die statische Berechnung eines für die Dauer der Bauarbeiten erforderlich werdenden 

Verbaus im Bereich der B 275 können folgende Bodenkennwerte zum Ansatz kommen: 

 

- Auffüllung, FOK bis ~ 1,7 m u. FOK (~ 127,8 m ü. NHN) 

   Wechsel aus teils schluffig und sandig durchsetzten Steinlagen und  

   steinigen, sandigen Schluffen und Schluff-Ton-Gemischen  

 

Wichte    γk/γr,k/γ'k = 18/19,5/9,5 kN/m³ 

  Reibungswinkel  ϕ’k = 30° 

Kohäsion   c’k = 0 kN/m² 

Steifemodul   Es,k = von 0 auf 2 MN/m² dreiecksförmig ansteigend 

 

 

- Anstehender Boden, ab ~ 1,7 m u. FOK (~ 127,8 m ü. NHN) 

   sandiger bis stark sandiger Schluff von weicher Konsistenz 

 

 Wichte                     γk/γr,k/ γ'k  = 17,5/19/9 kN/m³ 

Reibungswinkel  ϕ’k = 27,5° 

Kohäsion   c’k = 2 kN/m² 

Steifemodul, horizontal Es = 3 MN/m²  

 

Die nach EC 7 erforderlichen Sicherheiten (Teilsicherheitsbeiwerte) sind noch zu berücksichtigen 

sind.  

 

 

Die Hinterfüllung des erforderlich werdenden Stützbauwerkes muss entsprechend dem Merkblatt 

über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke und gemäß ZTVE-StB 09, Abschnitt 10, her-
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ausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, ausgewählt und 

eingebracht werden. Für gebrochenes Steinmaterial, dessen Körnung dem oben genannten 

Merkblatt entspricht, kann von folgenden Werten ausgegangen werden: 

 

  Wichte   γk  = 21,0 kN/m³  

  Reibungswinkel ϕ’k = 37,5°  

 

Wir weisen darauf hin, dass gemäß den aktuellen ZTVE-StB als Hinterfüllmaterial (nicht aber als 

Entwässerungsschicht) auch fein- und gemischtkörnige Böden zulässig sind, sofern diese einer 

qualifizierten Bodenverbesserung unterzogen werden. Für die Entwässerungsschicht gelten zur 

Erddruckberechnung die oben genannten Rechenwerte. Für den übrigen Hinterfüllbereich können 

folgende Werte angesetzt werden: 

 

 Wichte                    γk  = 20 kN/m³ 

Reibungswinkel ϕ’k = 27,5° 

Kohäsion  c’k = 25 kN/m² 

 

 

Sollte eine Gabionenwand vorgesehen werden, so ist zudem das Merkblatt über Stütz- und 

Lärmschutzkonstruktionen aus Betonelementen, Blockschichtungen oder Gabionen, herausge-

geben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen im Jahr 2014 zu beach-

ten. 

 

 

 

4.4   Maßnahmen im Heilquellenschutzgebiet 

 

Die Maßnahmen kommen in verschiedenen Zonen eines Heilquellenschutzgebietes zum Liegen 

(s. Bild 6). Die entsprechenden Schutzgebietsverordnungen liegen uns nicht vor.  

 

Es wird empfohlen, die einzelnen Baumaßnahmen mit der zuständigen Wasserbehörde abzu-

stimmen. 
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4.5  Anfallende Böden 
 

Bei der Herstellung von Gabionenwänden im Bereich 1 werden vorwiegend Böden der Klasse 4 

sowie Fels der Klassen 6 und ggf. 7 anfallen.  

 

Im Zuge der Herstellung einer Stützkonstruktion im Bereich 2 sind im Bereich der Dammschüt-

tung Böden der Klassen 4 bis 6 zu erwarten. 

 

Boden der Klasse 1 ist sowohl im Bereich 1 als auch im Bereich 2 als Mutterboden auf den be-

stehenden Böschungen zu erwarten.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Böden der Klasse 4 je nach Konsistenz zum Zeitpunkt der 

Bauarbeiten gegebenenfalls eine Einstufung in die Bodenklasse 2 (< weich-breiig) oder Klasse 6 

(> halbfest-fest) erforderlich machen. Böden der Klasse 2 sowie organisch durchsetzte Böden 

sind generell auszusetzen. 

 

Die abfalltechnische Beurteilung anfallender Böden ist den Anlagen 5 und 6 dieses Gutachtens 

zu entnehmen. Ergänzende Hinweise finden sich im Abschnitt 3.2. 

 

 

 

5   Weitere Maßnahmen 

 

Es wird empfohlen, die Auskofferungssohlen von einem Vertreter des KC Geotechnik abnehmen 

zu lassen. 

 

 
 

 

 

gez. Friedrich  gez. Klass 
Friedrich, Dipl.-Ing.   Klass, Dipl.-Geol. 

(Bearbeiterin)  (stellv. Leiter KC Geotechnik) 
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